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A. Geltung der  

Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

 

 

A.1 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle 

Geschäftsbeziehungen zwischen EICHHOLZ 

und ihren Vertragspartnern, auch wenn bei 

einzelnen Geschäften nicht mehr besonders 

auf die Geschäftsbedingungen Bezug genom-

men wird, wenn der Vertragspartner Unter-

nehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist 

 

Als Vertragspartner werden in diesen Ge-

schäftsbedingungen die Partner bezeichnet, 

die mit EICHHOLZ auf Anbieter- und/oder 

Kundenseite Geschäfte tätigen. 

 

 

A.2 

Diese Geschäftsbedingungen gelten stets und 

ausschließlich. Abweichende, entgegenste-

hende oder ergänzende Allgemeine Geschäfts-

bedingungen des Vertragspartners werden nur 

dann und insoweit Vertragsbestandteil, als 

EICHHOLZ ihrer Geltung ausdrücklich schrift-

lich zugestimmt hat. 

 

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinba-

rungen mit dem Vertragspartner (einschließ-

lich Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-

rungen) haben in jedem Fall Vorrang vor die-

sen Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt 

derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich 

des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag 

bzw. die schriftliche Bestätigung von EICH-

HOLZ maßgebend. 

 

 

A.3 

Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vor-

schriften haben nur klarstellende Bedeutung. 

Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten 

daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 

in diesen Geschäftsbedingungen nicht unmit-

telbar abgeändert oder ausdrücklich ausge-

schlossen werden. 

 

 

 

 

A.4 

In verschiedenen Rechtssystemen können die-

selben Wörter unterschiedliche Bedeutungen 

haben. In fremdsprachlichen, also nicht deut-

schen Fassungen dieser Geschäftsbedingun-

gen ist jeweils die deutsche rechtliche Bedeu-

tung der entsprechenden Wörter maßgeblich. 
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B. Einkaufs- und  

Auftragsbedingungen 

 

B.1 Vertragsinhalt / Abtretungsverbot 

 

B.1.01  

Maßgeblich für von EICHHOLZ erteilte Auf-

träge und Bestellungen sind ausschließlich die 

Einkaufs- und Auftragsbedingungen von 

EICHHOLZ. 

 

B.1.02 

Alle von EICHHOLZ erteilten Aufträge und ge-

tätigten Käufe werden - soweit diese Bedin-

gungen die Frage nicht regeln - ausschließ-

lich auf Grundlage der gesetzlichen Bestim-

mungen abgewickelt. 

 

B.1.03 

Angebote des Lieferanten oder sonstigen Ver-

tragspartners von EICHHOLZ bedürfen der 

ausdrücklichen schriftlichen Annahme durch 

EICHHOLZ. 

 

B.1.04 

Der Lieferant darf die Rechte und Pflichten aus 

dieser Bestellung nicht ohne schriftliche Zu-

stimmung von EICHHOLZ auf Dritte übertra-

gen. Dies gilt nicht für die Vorausabtretung der 

Kaufpreisforderung im Rahmen eines verlän-

gerten Eigentumsvorbehaltes. 

   

B.2 Preise 

 

B.2.01 

Wenn nichts anderes vereinbart wird, gelten 

die genannten Preise als Festpreise. Der Preis 

deckt alle Leistungen ab, die zur Vertragser-

füllung notwendig sind. Durch den vereinbar-

ten Preis abgegolten sind insbesondere die 

Verpackungs-, Transport-, Versicherungskos-

ten, die Spesen, Lizenzgebühren sowie alle öf-

fentlichen Abgaben ausschließlich der Mehr-

wertsteuer. Ist der Lieferant auch zur Montage 

verpflichtet, so ist diese im festgesetzten Preis 

inbegriffen, wenn nicht eine besondere Vergü-

tung vereinbart wird.  

 

 

 

B.2.02 

Bei Gewichtspreisen ist die amtliche Verwie-

gung, bei deren Fehlen, die eigene Gewichts-

feststellung von EICHHOLZ maßgebend.  

 

B.2.03 

Bei Auftragserteilung ohne Preis oder mit 

Richtpreis behält sich EICHHOLZ die Preisge-

nehmigung nach Erhalt der Bestätigung vor.  

 

B.2.04 

Die Angebote, Beratung, Demonstrationen, 

technische Unterlagen und Musterlieferungen 

der Lieferanten sind für EICHHOLZ kosten-

frei.  

    

B.3 Lieferzeit 

 

B.3.01  

Die in der Bestellung von EICHHOLZ genann-

ten Liefertermine oder -fristen sind verbindlich 

und fest bestimmt und verstehen sich eintref-

fend Bestimmungsadresse.  

 

B.3.02  

Der Lieferant hat ihm erkennbare Lieferverzö-

gerungen unverzüglich mitzuteilen. 

 

B.3.03  

Kommt der Lieferant mit seiner Leistung in 

Verzug, so ist EICHHOLZ wahlweise berech-

tigt, entweder Nachlieferung zu verlangen o-

der nach angemessener Nachfristsetzung vom 

Vertrag zurückzutreten. 

 

In beiden Fällen bleibt die Geltendmachung 

von Schadensersatz vorbehalten. 

 

B.3.04  

Im Falle einer vom Lieferanten nicht zu vertre-

tenden Verzögerung und in Fällen höherer Ge-

walt kann EICHHOLZ, soweit diese Verzöge-

rung nicht von EICHHOLZ zu vertreten ist, 

vom Vertrag zurücktreten, wenn die Leistung 

infolge der Verzögerung ohne Interesse für 

EICHHOLZ ist und eine angemessene Nach-

frist verstrichen ist. 
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B.3.05  

Vorzeitige Lieferungen, Lieferungen außerhalb 

der von EICHHOLZ genannten Warenannah-

mezeiten sowie Teillieferungen und Vorauslie-

ferungen bedürfen des ausdrücklichen schrift-

lichen Einverständnisses von EICHHOLZ.  

 

B.3.06 

Zusätzliche Kosten, die durch Nichtbeachtung 

von Instruktionen, unvollständige oder ver-

spätete Zustellung verlangter Versanddoku-

mente oder durch fehlerhafte Lieferung ent-

stehen, gehen zu Lasten des Lieferanten.  

  

B.4 Versand 

 

B.4.01 

Allen Sendungen ist ein Packzettel oder ein 

Lieferschein beizufügen. Außerdem sind am 

Versandtage der Einkaufsabteilung sowie der 

angegebenen Bestimmungsadresse Versand-

anzeigen zuzusenden.  

 

B.4.02 

Alle Versandpapiere müssen neben der Arti-

kel-Bezeichnung die Bestellnummer, Bestell-

datum, die Mengen und Gewichte sowie die Art 

der Verpackung enthalten.  

 

B.4.03 

Teil- oder Restlieferungen sind als solche zu 

kennzeichnen. 

 

B.4.04  

Bis zur vollständigen Übergabe an EICHHOLZ 

bzw. Abnahme der Lieferungen und Leistun-

gen durch EICHHOLZ trägt der Lieferant un-

abhängig von der Preisstellung die Gefahr des 

Verlustes, des zufälligen Unterganges oder der 

Beschädigung.  

 

B.5 Entwürfe, Muster etc. 

 

B.5.01 

Zeichnungen, Entwürfe, Muster usw. die 

EICHHOLZ dem Lieferanten zur Angebotsab-

gabe oder zur Durchführung einer Bestellung 

überlassen hat, bleiben geistiges Eigentum 

von EICHHOLZ und dürfen nicht für andere 

Zwecke verwendet, vervielfältigt oder Dritten 

zugänglich gemacht werden.  

 

B.5.02 

Diese Unterlagen sind vertraulich zu behan-

deln und ohne vorherige, ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung von EICHHOLZ nicht 

an Dritte weiterzugeben. In diese Verpflich-

tung sind auch alle Mitarbeiter einzubeziehen, 

die Kenntnis von den genannten Unterlagen 

und Informationen erhalten. Jede Benutzung 

zu einem anderen als dem mit EICHHOLZ 

vereinbarten Zweck ist nicht gestattet.  

 

B.5.03 

Alle Rechte zur Anmeldung von Schutzrechten 

auf Erfindungen, die in den Unterlagen und In-

formationen enthalten sind, bleiben bei EICH-

HOLZ.  

 

B.5.04 

Durch Abnahme oder Bewilligung vorgelegter 

Zeichnungen und Muster verzichtet EICH-

HOLZ nicht auf Gewährleistungsansprüche.  

 

B.6 Gewährleistung 

 

B.6.01 

Der Vertragspartner von EICHHOLZ hat im 

gesetzlichen Umfang und für die gesetzliche 

Dauer Gewähr und Schadensersatz zu leisten. 

Im Übrigen gelten die nachfolgenden Regelun-

gen in Abschnitt B.6.  

 

B.6.02 

Alle Lieferungen und Leistungen müssen den 

jeweils für EICHHOLZ gültigen Sicherheits- 

und Unfallverhütungsvorschriften - insbeson-

dere den Vorschriften des Produktsicherheits-

gesetzes (ProdSG) sowie dem Gesetz zum 

Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikalien-

gesetz), den DIN-Vorschriften und der Arbeits-

stättenverordnung-, den erforderlichen Ge-

nehmigungen sowie den in der Bestellung ge-

nannten Spezifikationen, Zeichnungen und 

sonstigen Angaben genau entsprechen und 

sind vom Lieferanten hierauf zu prüfen.  

 

 

B.6.03 
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Der Lieferant haftet für Zulieferer wie für ei-

gene Leistung.  

 

B.6.04 

Die gesetzliche Untersuchungs- und Rügefrist 

beträgt für offene Mängel zwei Wochen ab Ab-

lieferung am Bestimmungsort. Verdeckte Män-

gel werden von EICHHOLZ innerhalb von zwei 

Wochen nach ihrer Erkennung gerügt. 

 

B.6.05 

Für alle Mängel gilt darüber hinaus eine Ge-

währleistungsfrist von zwei Jahren nach Ablie-

ferung. Die Verjährungsfristen in § 438 Abs. 1 

Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3 BGB bleiben davon un-

berührt. 

 

B.6.06 

Bei Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung 

beginnt die Gewährleistungsfrist für ersetzte 

oder ausgebesserte Teile neu zu laufen. Für 

Lieferteile, die während der Untersuchung des 

Mangels und/oder der Mängelbeseitigung nicht 

in Betrieb bleiben konnten, verlängert sich die 

laufende Garantie- bzw. Gewährleistungszeit 

um die Zeit der Betriebsunterbrechung.  

 

B.6.07 

Bei Sachmängeln kann EICHHOLZ in jedem 

Fall nach eigener Wahl die gesetzlichen An-

sprüche geltend machen.  

 

B.6.08 

Soweit er den Fehler zu vertreten hat, stellt 

der Lieferant EICHHOLZ von den Ansprüchen 

der Käufer von EICHHOLZ aus der Produzen-

tenhaftpflicht frei, die den Käufern von EICH-

HOLZ gegenüber EICHHOLZ zustehen.  

 

B.6.09 

Bei Verzug des Lieferanten mit einer Mängel-

beseitigung oder einer Ersatzlieferung ist 

EICHHOLZ berechtigt, schadhafte Teile auf 

Kosten des Lieferanten zu ersetzen oder aus-

zubessern und entstandene Schäden zu besei-

tigen bzw. diese Arbeiten auf Kosten des Lie-

feranten durch Dritte ausführen zu lassen.  

 

 

 

B.6.10 

In dringenden Fällen kann EICHHOLZ ohne 

das Vorliegen der Verzugsvoraussetzungen die 

Nachbesserung selbst vornehmen oder durch 

einen Dritten ausführen lassen, sofern eine 

vorherige Benachrichtigung und Nacherfüllung 

durch den Lieferanten nicht möglich gewesen 

wäre. Hierdurch entstandene Kosten trägt der 

Lieferant. Das Recht auf Rücktritt oder Minde-

rung oder Schadensersatz von EICHHOLZ 

bleibt unberührt.  

 

B.6.11 

Ein wichtiger Grund – insbesondere das Vor-

liegen von Fehlern bei einer Lieferung oder 

Leistung des Lieferanten – berechtigt EICH-

HOLZ zum Rücktritt von allen Vertragsver-

hältnissen mit dem Lieferanten, welche die re-

gelmäßige Lieferung von Waren oder die re-

gelmäßige Einbringung von Dienst- oder Wer-

kleistungen zum Gegenstand haben. 

 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 

vor, wenn die berechtigte Befürchtung be-

steht, dass sich Fehler oder Mängel einer Lie-

ferung oder Leistung auch bei anderen Liefe-

rungen oder Leistungen auswirken oder in 

gleicher Weise auftreten werden.  

 

B.6.12 

Der Lieferant verpflichtet sich, eine angemes-

sene Produkthaftpflichtversicherung auf seine 

Kosten zu unterhalten. 

 

B.6.13 

Der Lieferant ist gegenüber EICHHOLZ dafür 

verantwortlich, dass in Zusammenhang mit 

seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt 

werden. Er ist verpflichtet, EICHHOLZ auf 

erstes schriftliches Anfordern von diesen An-

sprüchen freizustellen. 

 

B.7 Zahlung 

 

B.7.01 

Zahlungen von EICHHOLZ erfolgen unter Vor-

behalt der späteren Rechnungsprüfung  

 

 innerhalb von 14 Tagen nach Rech-

nungseingang mit 3 % Skonto  
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 oder innerhalb von 30 Tagen nach 

Rechnungseingang ohne Abzug.  

 

B.7.02 

Rechnungen und Zahlungsanforderungen 

müssen die Bestellnummer von EICHHOLZ 

sowie das Bestelldatum enthalten. Eine Zah-

lungsfrist beginnt erst, nachdem die Rechnun-

gen und die Lieferungen vollständig bei EICH-

HOLZ eingegangen und auch die Nebenver-

pflichtungen vom Lieferanten erfüllt sind.  

 

B.7.03 

Bei verfrüht eintreffender Ware wird die Rech-

nung auf den von EICHHOLZ vertraglich ge-

wünschten Liefertermin valutiert. Das Valuta-

datum gilt als Rechnungseingangsdatum.  

 

B.7.04 

Bei mangelhafter Ware bzw. Leistung oder 

vertragswidriger Teillieferung wird die Rech-

nung auf das Datum der Mangelfreiheit bzw. 

vollständigen Lieferung valutiert. Das Valuta-

datum gilt als Rechnungseingangsdatum.  

 

 

B.8. Beistellung 

 

B.8.01 

Soweit Eichholz Gegenstände beim Lieferan-

ten beistellt, findet Abschnitt C.13. dieser Ge-

schäftsbedingungen für die beigestellten Ge-

genstände und Werkzeuge entsprechende An-

wendung. 

 

B.8.02 

Der Lieferant ist verpflichtet, die ihm zur Ver-

fügung gestellten Werkzeuge auf eigene Kos-

ten zum Neuwert gegen Feuer-, Wasser- und 

Diebstahlschäden zu versichern. Etwaige Stör-

fälle sind EICHHOLZ unverzüglich anzuzei-

gen. Ansonsten bleiben Schadensersatzan-

sprüche vorbehalten.  

 

B.9 Erfüllungsort/Gerichtsstand/Rechts-

wahl 

 

B.9.01 

Für beide Vertragsparteien ist Erfüllungs- und 

Zahlungsort der Sitz von EICHHOLZ. 

B.9.02 

Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammen-

hang mit dem Vertragsverhältnis zwischen 

dem Vertragspartner und EICHHOLZ ist Ge-

richtsstand Schapen. 

 

EICHHOLZ ist in vorstehendem Fall berech-

tigt, den Vertragspartner, auch an dessen je-

weiligen Sitz zu verklagen. 

 

B.9.03 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss internationalen Ein-

heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts 

(CISG). 
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C. Allgemeine Leistungsbedingungen 

 

C.1. Auftragsbestätigung/ Leistungsum-

fang 

 

Die nachstehenden Regelungen gelten, wenn 

EICHHOLZ Lieferungen oder Leistungen er-

bringt. 

 

C.1.01 

Für den Inhalt des jeweiligen Vertrags ist die 

schriftliche Auftragsbestätigung von EICH-

HOLZ gegebenenfalls in Verbindung mit dem 

von EICHHOLZ erstellten Leistungsverzeich-

nis maßgebend. Mündliche Abmachungen im 

Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen, die 

mit nicht vertretungsberechtigten Mitarbeitern 

von EICHHOLZ getroffen werden, bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit gleichfalls der schriftlichen 

Bestätigung von EICHHOLZ.  

 

C.1.02 

Eigenschaftsangaben, die die Produkte und 

Leistungen von EICHHOLZ betreffen, sind 

EICHHOLZ nur dann zuzurechnen, wenn 

diese Angaben von EICHHOLZ stammen oder 

im ausdrücklichen Auftrag von EICHHOLZ ge-

macht werden oder von EICHHOLZ ausdrück-

lich autorisiert sind oder EICHHOLZ diese An-

gaben seit vier Wochen kannte oder kennen 

musste und sich davon nicht distanziert hat. 

Zu Gehilfen von EICHHOLZ im Sinne des § 

434 Absatz 1 BGB zählen nicht Vertragshänd-

ler und Kunden von EICHHOLZ, die als Wie-

derverkäufer agieren. Eine hinreichende Be-

richtigung von Eigenschaftsangaben Sinne des 

§ 434 Absatz 1 BGB kann in jedem Fall auf der 

Homepage von EICHHOLZ unter der Adresse 

www.eichholz.com erfolgen.  

 

C.1.03 

EICHHOLZ zurechenbare Eigenschaftsanga-

ben, die messbare Werte beinhalten, sind mit 

einer Toleranz von ± 2% zu verstehen. Eine 

Überschreitung dieser Toleranz führt nicht au-

tomatisch zur Annahme eines Mangels. 

 

 

 

 

C.1.04 

Beratungsleistungen schuldet EICHHOLZ nur 

aufgrund eines besonderen schriftlichen Ver-

trags und gegen gesonderte Vergütung. 

 

C.2. Bleibende Rechte / Urheberrecht  

 

C.2.01 

Die von EICHHOLZ erstellten Entwürfe, Mo-

delle, Aufstellungspläne, Dispositions- und 

sonstige Zeichnungen, Textvorlagen etc. blei-

ben geistiges Eigentum von EICHHOLZ, auch 

wenn der Kunde für die Arbeit Wertersatz ge-

leistet hat. 

 

Das Recht zur Verwertung dieser Gegenstände 

und der in ihnen verkörperten geistigen Leis-

tungen bleibt ausschließlich EICHHOLZ vor-

behalten.  

 

C.2.02 

EICHHOLZ ist zum Anbringen eigener Fir-

men- und Markenzeichen berechtigt. Dem 

Kunden ist es untersagt solche von EICH-

HOLZ angebrachten Zeichen zu entfernen.  

 

C.2.03 

Der Kunde ist gegenüber EICHHOLZ dafür 

verantwortlich, dass die von ihm übergebenen 

Vorlagen, Entwürfe, Pläne, Texte, Warenzei-

chen und dergleichen zu Recht verwertet wer-

den dürfen.  

 

C.2.04 

An der Steuerungssoftware und sonstiger 

Software, die mit den Anlagen ausgeliefert 

wird, hat EICHHOLZ das alleinige Urheber-

recht. Übertragen wird lediglich das einfache 

Nutzungsrecht an der Software und zwar in 

der Form, dass die Software ausschließlich 

zum Betrieb der einzelnen vertragsgegen-

ständlichen Anlage genutzt werden darf.  

 

C.2.05 

Jede Vervielfältigung und sonstige Nutzung 

der Software ist rechtswidrig.  

 

 

 

 

http://www.eichholz.com/
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C.2.06 

Die Dekompilierung der Software ist nicht er-

laubt. Sofern der Kunde Schnittstellen - Infor-

mationen benötigt, wird EICHHOLZ auf Anfor-

derung die Schnittstellen der Software offen 

legen. Nur wenn EICHHOLZ diesem Verlan-

gen nicht binnen einer angemessenen Frist 

nachkommt, ist es dem Kunden gestattet, zum 

Zwecke der Schnittstellen - Analyse die zu die-

ser Analyse notwendigen Softwareteile zu de-

kompilieren. Als angemessen gilt eine Frist 

von wenigstens zwei Wochen.  

 

C.2.07 

Bei Verletzung des geistigen Eigentums von 

EICHHOLZ durch den Kunden kann EICH-

HOLZ ohne Nachweis eines konkreten Scha-

dens vom Kunden Schadensersatz i.H.v. 25% 

der Angebotssumme verlangen. Dem Kunden 

bleibt der Nachweis eines geringeren Scha-

dens vorbehalten. 

 

C.3. Versand / Gefahrtragung 

 

C.3.01 

Die Versandart bleibt EICHHOLZ vorbehalten, 

wenn nicht ausdrücklich eine bestimmte Ver-

sandart vorgeschrieben ist.  

 

C.3.02 

Verlässt die Ware den Betrieb oder das Lager 

von EICHHOLZ, übernimmt der Kunde jedes 

Risiko. Eine Versicherung der Lieferung erfolgt 

nur auf Wunsch des Kunden und dann zu des-

sen Lasten.  

 

C.3.03 

Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an 

den Transporteur, mit der Mitteilung der Ver-

sandbereitschaft oder der Bereitschaft zum 

vereinbarten Liefertermin auf den Kunden 

über.  

 

C.4. Lieferzeit 

 

C.4.01 

Etwa vereinbarte Lieferfristen gelten ab 

Werk, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wurde. Solche Lieferfristen begin-

nen mit dem in der Auftragsbestätigung vor-

gesehenen Zeitpunkt, frühestens jedoch, 

wenn die vom Kunden zu beschaffenden Un-

terlagen, Genehmigungen, Abrufe und Ver-

sandanschriften vorliegen, alle Einzelheiten 

des Auftrags klargestellt sind und der Kunde 

vereinbarte Anzahlungen bzw. Sicherheiten 

geleistet hat. 

 

Soweit eine Lieferfrist vereinbart ist, verlän-

gert sich diese angemessen, wenn der Kunde 

mit der Beibringung von durch ihn zu beschaf-

fenden Unterlagen, Genehmigungen, Versand-

anschrift - Mitteilungen, Anzahlungen oder Si-

cherheiten in Rückstand ist. Das gleiche gilt im 

Fall, wenn ein Liefertermin vereinbart ist. 

 

Eine entsprechende Verschiebung von Liefer-

terminen oder Verlängerung von Lieferzeiten 

findet auch statt, wenn die Voraussetzungen 

für die von EICHHOLZ zu erbringenden Leis-

tungen, die der Kunde selbst oder durch Dritte 

zu erbringen hat, nicht rechtzeitig vorliegen.  

 

C.4.02 

Werden vom Kunden nach Auftragsbestäti-

gung Änderungen des Auftrags gewünscht, so 

beginnt die Lieferfrist erst mit der Bestätigung 

der Änderung durch EICHHOLZ. Der Liefer-

termin verschiebt sich entsprechend.  

 

C.4.03 

Die Leistungsfrist verlängert sich angemessen 

beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, 

die EICHHOLZ trotz nach den Umständen des 

Falls zumutbarer Sorgfalt nicht abwenden 

kann, z.B. ein totaler oder teilweiser Ausfall 

von Subunternehmern, für den EICHHOLZ 

nicht einzustehen hat. 

 

C.5. Teillieferungen / Mehr - und Minder-

mengen 

 

C.5.01 

EICHHOLZ ist bei Lieferung unzählbarer Gü-

ter berechtigt, bis zu 10% mehr oder weniger 

zu liefern, ohne dass dies automatisch als 

Pflichtverletzung bzw. Mangel gilt.  
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Auch Teillieferungen sind in einem dem Kun-

den zumutbaren Umfang zulässig.  

 

C.5.02 

Wenn EICHHOLZ vom Recht der Teillieferung 

oder der Minderlieferung oder der Mehrliefe-

rung Gebrauch macht, können Zahlungen vom 

Kunden für bereits gelieferte Waren nicht aus 

diesem Grund zurückgehalten werden.  

 

C.6. Preise 

 

C.6.01 

Die Preise gelten, wenn nichts anderes verein-

bart wurde, ab Werk bzw. ab Lager, aus-

schließlich Verpackung.  

 

C.6.02 

Soweit Verpackung anfällt, verpackt EICH-

HOLZ entsprechend den bestehenden Vor-

schriften und verfährt nach § 4 VerpackV.  

 

C.6.03 

Die Preise und Kosten verstehen sich zuzüglich 

der jeweils geltenden Umsatzsteuer.  

 

C.6.04 

Die Stundensätze, Zuschläge etc. von EICH-

HOLZ gelten für jede normale Reise-, Warte 

und Arbeitsstunde unter Zugrundelegung der 

jeweiligen tariflichen Wochenarbeitszeit. Rei-

sestunden werden ohne Überstunden-Zu-

schläge berechnet. Fahrzeiten mit Kraftfahr-

zeugen gelten hingegen als normale Arbeits-

zeiten mit Überstunden-Zuschlägen. 

 

Die Auslösung (Verpflegung und Unterkunft im 

Inland) berechnet EICHHOLZ für jeden Reise- 

und Arbeitstag. Falls eine Montage- oder sons-

tige Kundendienstleistung nach einem Wo-

chenende fortgesetzt wird, sind nach Wahl von 

EICHHOLZ für das Wochenende Auslösung o-

der Fahrtkosten zu zahlen, sofern nichts ande-

res ausdrücklich vereinbart ist. Feiertagszu-

schläge und Auslösung werden auch an örtli-

chen Feiertagen erhoben. 

 

Reisekosten werden wie folgt abgerechnet:  

- Flugreisen: Economy-Class  

- Bahnreisen: 1. Klasse 

- Nahverkehr: Taxi und ggf. Gepäckträger  

- Betriebseigene KFZ: Kilometerpauschale ge-

mäß den jeweils aktuellen Verrechnungssät-

zen von EICHHOLZ.  

 

C.6.05 

Reisestunden und Fahrtausgaben für die Rück-

reise können erst nach deren Beendigung auf 

den Arbeitsbescheinigungen oder Stundenzet-

teln eingetragen werden.  

 

C.6.06 

Die unter Ziffer C.6.04 bezeichneten Rech-

nungssätze von EICHHOLZ basieren auf den 

jeweils gültigen Lohn-, Gehalts- und Arbeits-

zeittarifen. Für den Fall, dass Letztgenannte 

geändert werden, behält EICHHOLZ sich eine 

entsprechende Änderung der Rechnungssätze 

vor. Die jeweils gültigen Rechnungssätze wer-

den dem Kunden auf Wunsch übermittelt.  

 

C.6.07 

Verzögert sich eine Montage, Inbetriebnahme, 

Wartung, Reparatur oder eine sonstige Leis-

tung aus Gründen, die nicht im Einflussbereich 

von EICHHOLZ liegen, so hat der Kunde alle 

daraus entstehenden Kosten, insbesondere 

Wartezeiten und durch die Verzögerung ent-

standene weitere Reisekosten und Spesen der 

von EICHHOLZ eingesetzten Mitarbeiter und 

von EICHHOLZ beauftragter Subunternehmer 

zu tragen.  

 

C.6.08 

Die in Ziffer C.6.07 genannte Rechtsfolge tritt 

nur ein, wenn die Verzögerungsgründe vom 

Kunden zu vertreten sind.  

 

C.7. Zahlungsbedingungen 

 

C.7.01 

Für Anzahlungen gelten die Bestimmungen 

des Umsatzsteuergesetzes.  

 

C.7.02 

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind Zah-

lungen sofort fällig.  
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C.7.03 

Spätestens fällig sind an EICHHOLZ zu leis-

tende Zahlungen 10 Tage nach Rechnungsda-

tum. Mit Überschreiten dieses Datums, gerät 

der Geldschuldner in Zahlungsverzug.  

 

C.7.04 

Erfüllungsort für Zahlungen ist der Geschäfts-

sitz von EICHHOLZ.  

 

C.7.05 

Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen auf-

rechnen.  

 

C.7.06 

Der Kunde hat, außer in Fällen der Ziffer 

C.7.05,  kein Zurückbehaltungsrecht. Die 

Rechte des Kunden gemäß § 320 BGB bleiben 

ferner erhalten, solange und soweit EICH-

HOLZ ihren Gewährleistungsverpflichtungen 

nicht nachgekommen ist.  

 

C.7.07 

Wenn EICHHOLZ Schecks zur Zahlung entge-

gen nimmt, geschieht dies nur als Leistung Er-

füllung halber.  

 

C.7.08 

Tritt beim Kunden nach Vertragsabschluss - 

sollte es zum Vertragsschluss noch einer Wil-

lenserklärung des Kunden bedürfen, nach der 

letzten auf den Vertragsschluss gerichteten 

Willenserklärung von EICHHOLZ - eine we-

sentliche Verschlechterung in seiner Vermö-

genslage ein, kann EICHHOLZ für alle noch 

auszuführenden Leistungen und Lieferungen 

aus Verträgen aus demselben rechtlichen Ver-

hältnis (§ 273 BGB) nach Wahl von EICH-

HOLZ Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 

verlangen. Entspricht der Kunde diesem Ver-

langen nicht, kann EICHHOLZ von diesen be-

sagten Verträgen zurücktreten oder nach 

Fristsetzung Schadensersatz statt Leistung 

verlangen und zwar ohne besonderen Nach-

weis 25% der nicht ausgeführten Auftrags-

summe, sofern der Kunde nicht einen geringe-

ren Schaden nachweist. 

 

Nur wenn ausnahmsweise ein ungewöhnlich 

hoher Schaden im Einzelfall vorliegt, kann 

EICHHOLZ den Ersatz des über die Pauschale 

hinausgehenden Schadens ersetzt verlangen, 

wobei die Pauschale auf diesen Anspruch an-

zurechnen ist. 

 

C.8. Untersuchungs- und Rügepflicht 

 

C.8.01 

Die Lieferungen von EICHHOLZ, auch Zeich-

nungen, Ausführungspläne, Projektierungs-

vorschläge und dergleichen, sind vom Kunden 

bei Übergabe unverzüglich auf ihre Ge-

brauchsfähigkeit und Ordnungsmäßigkeit zu 

prüfen.  

 

C.8.02 

Offensichtliche Mängel müssen unverzüglich, 

spätestens jedoch binnen 14 Tagen, nach Ein-

treffen am Bestimmungsort unter genauer An-

gabe der konkreten Beanstandungen schrift-

lich bei EICHHOLZ geltend gemacht werden.  

 

C.8.03 

Der Kunde muss auch versteckte Mängel nach 

Entdeckung unverzüglich, spätestens jedoch 

binnen 14 Tagen ab Entdeckung des Mangels, 

in der Form der Ziffer C.8.02 zu rügen.  

 

C.9. Mängelansprüche des Kunden  

(Gewährleistung) 

 

Gewährleistung in diesen Geschäftsbedingun-

gen bedeutet: Ansprüche wegen Schlechtleis-

tung aufgrund Lieferung einer mangelhaften 

Sache bzw. Erbringung eines mangelhaften 

Werkes. 

 

C.9.01 

Unberührt von der Haftungsbeschränkung in 

diesem Abschnitt C.9. bleiben die gesetzlichen 

Sondervorschriften bei Endlieferung der Sache 

an einen Verbraucher (Lieferantenregress 

gem. §§ 478, 479 BGB), mit Ausnahme von 

Ziffer C. 9.18. 
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C.9.02 

Kommt der Kunde den unter Abschnitt C.8. 

aufgeführten Kontroll- und Rügeobliegenhei-

ten nicht nach, ist die Haftung von EICHHOLZ 

für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlos-

sen.  

 

C.9.03 

Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 

aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt 12 Mo-

nate ab Ablieferung bzw., soweit eine Ab-

nahme vereinbart ist, ab Abnahme. 

 

Unberührt bleiben die gesetzlichen Sonderre-

gelungen zur Verjährung (insbesondere § 438 

Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 3, §§ 444, 479 

BGB bzw. §§ 634a Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, Abs. 

3, 639 BGB). 

 

C.9.04 

Die Verjährungsfrist von 12 Monaten gilt auch 

für vertragliche und außervertragliche Scha-

denersatzansprüche, die auf einem Mangel der 

Sache/des Werkes beruhen.  

 

Diese Verjährungsverkürzung gilt indes nicht 

 

 soweit die Schadensursache auf 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

von EICHHOLZ oder ihrer Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen beruht; 

 

 bei Schäden aus der Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit; 

 

 bei Verzug, soweit ein fixierter Lie-

fertermin vereinbart ist; 

 

 bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels;  

 

 bei Übernahme einer Garantie 

und/oder des Beschaffungs- oder 

Herstellerrisikos im Sinne von § 276 

BGB durch EICHHOLZ; 

 

 in Fällen der zwingenden gesetzli-

chen Haftung, insbesondere nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

 

Eine Beweislastumkehr zulasten des Kunden 

ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

 

C.9.05 

Sofern durch von EICHHOLZ durchgeführte 

Arbeiten oder Ersatzlieferungen die Gewähr-

leistungsfrist gehemmt oder unterbrochen 

wird, erstreckt sich eine solche Hemmung oder 

Unterbrechung nur auf die von der Ersatzliefe-

rung oder Nachbesserung betroffene funktio-

nale Einheit.  

 

C.9.06 

Für den Fall, dass der Kunde ein Recht auf 

Nacherfüllung hat, entscheidet zunächst 

EICHHOLZ, ob die Nacherfüllung durch die 

Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) o-

der durch Lieferung einer mangelfreien Sache 

(Ersatzlieferung) erfolgt. Das Recht, die Nach-

erfüllung unter den gesetzlichen Vorrauset-

zungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

 

C.9.07 

Es wird keine Gewähr übernommen für Schä-

den, die nicht von EICHHOLZ zu vertreten 

sind. Dazu zählen zum Beispiel Schäden, die 

aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: 

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwen-

dung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebset-

zung durch den Kunden oder durch Dritte, na-

türliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachläs-

sige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel 

oder Austauschwerkstoffe oder  chemische 

Einflüsse, sofern sie nicht auf Verschulden von 

EICHHOLZ zurückzuführen sind. 

 

C.9.08 

EICHHOLZ übernimmt keine Gewährleistung 

für vom Kunden gestellte Komponenten. Für 

die Tauglichkeit und Beschaffenheit solcher 

Komponenten ist allein der Kunde verantwort-

lich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart wurde.  

 

C.9.09 

Im Falle der Nichtbeachtung der Betriebs- und 

Wartungsanleitung durch den Kunden wird 

vermutet, dass ein entstandener Schaden da-

rauf zurückzuführen ist. Der Kunde trägt in 
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dem Fall die Darlegungs- und Beweislast für 

das Gegenteil.  

 

C.9.10 

EICHHOLZ ist berechtigt, die Nacherfüllung 

davon abhängig zu machen, dass der Kunde 

den fälligen Kaufpreis/ Werklohn bezahlt. Der 

Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhält-

nis zum Mangel angemessenen Teil des Kauf-

preises/Werklohns zurückzubehalten. 

 

C.9.11 

Arbeiten an von EICHHOLZ gelieferten Sa-

chen oder sonstigen von EICHHOLZ erbrach-

ten Leistungen gelten nur dann als Arbeiten 

zur Mängelbeseitigung oder Nachbesserung,  

 

 soweit die Mangelhaftigkeit ausdrücklich 

von EICHHOLZ anerkannt worden ist  

 oder soweit Mängelrügen nachgewiesen 

sind  

 und soweit diese nachgewiesenen Mängel-

rügen berechtigt sind. 

  

Ohne diese Voraussetzungen sind derartige 

Arbeiten als Sonderleistung anzusehen. 

 

C.9.12 

Auch im Übrigen werden Nachbesserungen o-

der Ersatzlieferungen von EICHHOLZ als Son-

derleistungen erbracht, wenn sie nicht aus-

drücklich in Anerkennung einer Rechtspflicht 

erfolgen. 

 

C.9.13 

Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung 

erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 

Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkos-

ten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt 

grundsätzlich EICHHOLZ, wenn tatsächlich 

ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann EICH-

HOLZ vom Kunden die aus dem unberechtig-

ten Mangelbeseitigungsverlangen entstande-

nen Kosten (insbesondere Prüf- und Trans-

portkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 

fehlende Mangelhaftigkeit war für den Kunden 

nicht erkennbar. 

 

Für den Fall, dass von EICHHOLZ gelieferte 

Anlagen außerhalb der Hauptniederlassung 

des Kunden aufgestellt oder betrieben werden, 

obwohl der betreffende Vertrag mit einer in 

Deutschland befindlichen Niederlassung oder 

Hauptstelle des Kunden geschlossen wurde, 

hat der Kunde aber die Mehrkosten zu tragen, 

die dadurch entstehen, dass etwaige von 

EICHHOLZ zu erbringende Gewährleistungs-

maßnahmen Transportkosten, Reisekosten 

und sonstigen Aufwand mit sich bringen, die 

bzw. der die Grenzen Deutschlands über-

schreitet.  

 

C.9.14 

Zur Vornahme von als Gewährleistung ge-

schuldeten Nachbesserungen und Ersatzliefe-

rungen hat der Kunde EICHHOLZ die erfor-

derliche Zeit und Gelegenheit zu geben. Nur in 

dringenden Fällen der Gefährdung der Be-

triebssicherheit und zur Abwehr unverhältnis-

mäßig großer Schäden, wobei EICHHOLZ so-

fort –nach Möglichkeit vorher- zu verständigen 

ist, oder wenn EICHHOLZ mit der Beseitigung 

eines Mangels in Verzug ist, hat der Kunde das 

Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte zu 

beseitigen und von EICHHOLZ Ersatz der not-

wendigen Kosten zu verlangen. 

 

C.9.15 

In den Fällen, in denen EICHHOLZ namens 

und für Rechnung des Kunden Drittleistungen 

besorgt, ist allein der Dritte gewährleistungs-

pflichtig. EICHHOLZ übernimmt, sofern nicht 

etwas anderes vereinbart wird, keine Beratung 

für die Auswahl der Drittleistungen durch den 

Kunden. Falls der Kunde insofern eine Bera-

tung wünscht, wird diese nur aufgrund einer 

gesondert abzuschließenden Vereinbarung 

und gegen Vergütung erbracht.  

 

C.9.16 

Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist o-

der eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu 

setzende angemessene Frist erfolglos abge-

laufen (§ 323 Abs. 1 bzw. § 281 Abs. 1 BGB) 

oder nach den gesetzlichen Vorschriften ent-

behrlich ist (§ 323 Abs. 2 bzw. § 281 Abs. 2 

BGB) oder von EICHHOLZ gem. § 439 Abs. 3 

BGB bzw. § 635 Abs. 3 BGB  verweigert wer-

den kann oder dem Kunden unzumutbar ist, 

kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Bei 
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einem unerheblichen Mangel besteht jedoch 

kein Rücktrittsrecht. 

 

C.9.17 

Das Recht auf Herabsetzung des Preises (Min-

derung) steht dem Kunden nur zu, wenn 

EICHHOLZ dem zustimmt. 

 

C.9.18 

Ansprüche des Kunden auf Schadener-

satz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwen-

dungen sind auch bei Mängeln nach Maß-

gabe von Ziffer C.10.01 ausgeschlossen 

und bestehen nur in den Fällen von Ziffer 

C.10.02.   

 

C.10. Sonstige Haftung  

 

C.10.01  

Soweit in diesen allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen nichts anderes bestimmt ist, sind vor-

behaltlich nachstehender Ziffer C.10.02 Scha-

dens- und Aufwendungsersatzansprüche des 

Kunden gleich aus welchem Rechtsgrund ge-

gen EICHHOLZ ausgeschlossen. Dies gilt ins-

besondere auch für Schadenersatzansprüche 

aus Delikt (z.B. § 823 BGB).  

 

Soweit die Haftung ausgeschlossen oder be-

schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mit-

arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 

EICHHOLZ. 

 

C.10.02 

Die Haftungsbeschränkungen in diesen allge-

meinen Geschäftsbedingungen gelten nicht 

 

 soweit die Schadensursache auf 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

von EICHHOLZ oder ihrer Vertreter 

oder Erfüllungsgehilfen beruht; 

 

 bei schuldhaftem Verstoß gegen 

wesentliche Vertragsverpflichtun-

gen, wobei in diesem Fall der Scha-

denersatz auf den bei Vertrags-

schluss vorhersehbaren vertragsty-

pischen Schaden beschränkt ist. 

Wesentliche Vertragspflichten sind 

solche Verpflichtungen, die ver-

tragswesentliche Rechtspositionen 

des Vertragspartners schützen, die 

ihm der Vertrag nach seinem Inhalt 

und Zweck gerade zu gewähren hat; 

wesentlich sind ferner solche Ver-

tragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermögli-

chen und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertraut hat und 

vertrauen darf; 

 

 bei Schäden aus der Verletzung von 

Leben, Körper und Gesundheit; 

 

 bei Verzug, soweit ein fixierter Lie-

fertermin vereinbart ist; 

 

 bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels;  

 

 bei Übernahme einer Garantie 

und/oder des Beschaffungs- oder 

Herstellerrisikos im Sinne von § 276 

BGB durch EICHHOLZ; 

 

 in Fällen der zwingenden gesetzli-

chen Haftung, insbesondere nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

 

Eine Beweislastumkehr zulasten des Kunden 

ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

 

C.10.03 

Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in ei-

nem Mangel besteht, kann der Kunde nur zu-

rücktreten oder kündigen, wenn EICHHOLZ 

die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein 

freies Kündigungsrecht des Kunden (insbeson-

dere gem. §§ 651, 649 BGB) ist ausgeschlos-

sen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vo-

raussetzungen und Rechtsfolgen. 

 

C.11. Abruf - Aufträge  

 

C.11.01 

Werden Aufträge auf Abruf nicht innerhalb von 

4 Wochen nach Ablauf der vereinbarten Abruf 
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- Frist abgerufen, ist EICHHOLZ berechtigt, 

Zahlung zu verlangen.  

 

C.11.02 

Das gleiche gilt für Abruf - Aufträge ohne be-

sonders vereinbarte Abruf - Frist, wenn seit 

Zugang der Mitteilung von EICHHOLZ über 

die Versandbereitschaft 4 Monate ohne Abruf 

verstrichen sind.  

 

C.12. Lagerung / Abnahmeverzug 

 

C.12.01 

EICHHOLZ ist zur Versicherung lagernder 

Waren nicht verpflichtet.  

 

C.12.02 

Bei Abnahmeverzug ist EICHHOLZ berechtigt, 

die Ware auf Gefahr und für Rechnung des 

Kunden bei einer gewerblichen Lagerei einzu-

lagern.  

 

C.12.03 

Bei Lagerung bei EICHHOLZ kann EICHHOLZ 

pro Monat 0,5% des Rechnungsbetrages, min-

destens jedoch € 30,-- und weitere € 25,-- ab 

jedem zweiten vollen Kubikmeter Ware mo-

natlich berechnen. Dem Kunden bleibt der 

Nachweis gestattet, nachzuweisen, dass der 

Anspruch nicht oder in geringerer Höhe ent-

standen ist.  

 

C.12.04 

Die beiden vorstehenden Ziffern gelten auch 

für den Fall, dass der Versand auf Wunsch des 

Kunden mehr als zwei Wochen über die ange-

zeigte Versandbereitschaft hinaus verzögert 

wird.  

 

C.12.05 

Nimmt der Kunde trotz Fristsetzung die be-

stellte Ware nicht ab, so ist EICHHOLZ unab-

hängig vom Nachweis des tatsächlichen Scha-

dens berechtigt, 25% des vereinbarten Preises 

als Pauschalabgeltung zu verlangen, sofern 

der Kunde nicht nachweist, dass kein oder nur 

ein geringerer Schaden vorliegt. 

 

 

 

C.13. Eigentumsvorbehalt 

 

C.13.01 

Sämtliche Lieferungen von EICHHOLZ erfol-

gen unter Eigentumsvorbehalt.  

 

C.13.02 

Dieser Vorbehalt nebst der nachstehenden Er-

weiterung gilt bis zur Bezahlung sämtlicher 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit 

dem Kunden und bis zur vollständigen Freistel-

lung aus Eventualverbindlichkeiten, die EICH-

HOLZ im Interesse des Kunden eingegangen 

ist und die im Zusammenhang mit der Liefe-

rung stehen.  

 

C.13.03 

Eine Verpfändung der gelieferten Gegenstände 

ist nicht zulässig.  

 

C.13.04 

EICHHOLZ ist berechtigt, ihre Vorbehaltsware 

bei wichtigem Grund, insbesondere bei Zah-

lungsverzug gegen Anrechnung des Verwer-

tungserlöses heraus zu verlangen. Dieses Her-

ausverlangen stellt keinen Rücktritt vom Ver-

trag dar  

 

C.13.05 

Wenn und soweit das zurückgenommene Gut 

von EICHHOLZ anderweitig im üblichen Ge-

schäftsgang als neu veräußert werden kann, 

schuldet der Kunde ohne näheren Nachweis 

10% des Warenrechnungswerts als Rücknah-

mekosten. Ist eine Veräußerung als neu im 

üblichen Geschäftsgang nicht möglich, schul-

det der Kunde ohne näheren Nachweis weitere 

30% des Warenrechnungswerts für Wertver-

lust. Dem Kunden bleibt jeweils das Recht vor-

behalten, einen niedrigeren Prozentsatz nach-

zuweisen.  

 

C.13.06 

EICHHOLZ behält sich die Geltendmachung 

eines anderen, weitergehenden Schadens vor.  

 

C.13.07 

Die Be- und Verarbeitung der von EICHHOLZ 

gelieferten Ware erfolgt stets im Auftrag von 
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EICHHOLZ, so dass die Ware unter Aus-

schluss der Folgen des § 950 BGB in jedem Be- 

und Verarbeitungszustand und auch als Fertig-

ware Eigentum von EICHHOLZ bleibt. Wenn 

die Vorbehaltsware mit anderen ebenfalls un-

ter Ausschluss der Rechtsfolgen des § 950 

BGB gelieferten Gegenständen verarbeitet 

wird, erwirbt EICHHOLZ zumindest das Mitei-

gentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Rechnungswertes der Ware von EICHHOLZ 

zum Rechnungswert der anderen verarbeite-

ten Gegenstände.  

 

C.13.08 

Der Kunde tritt im Voraus hiermit alle Forde-

rungen aus dem Weiterverkauf, der Verarbei-

tung, dem Einbau und der sonstigen Verwer-

tung unserer Ware an EICHHOLZ ab. Soweit 

in den vom Kunden veräußerten, verarbeite-

ten oder eingebauten Produkten Gegenstände 

mit enthalten sind, die nicht im Eigentum des 

Kunden stehen und für die andere Lieferanten 

ebenfalls Eigentumsvorbehalt mit Veräuße-

rungsklausel und Vorausabtretung vereinbart 

haben, erfolgt die Abtretung in Höhe des Mit-

eigentumsanteils von EICHHOLZ, der dem 

Bruchteils der Forderung entspricht, andern-

falls in voller Höhe.  

 

C.13.09 

Die dem Kunden trotz Abtretung verbleibende 

Einziehungsermächtigung erlischt durch jeder-

zeit zulässigen Widerruf.  

 

C.13.10 

Übersteigt der Wert der EICHHOLZ zustehen-

den Sicherheiten die Forderung von EICH-

HOLZ gegen den Kunden bei Warenlieferun-

gen um 50%, bei sonstigen Leistungen um 

20%, so ist EICHHOLZ auf dessen Verlangen 

verpflichtet, in entsprechendem Umfang Si-

cherheiten nach Wahl von EICHHOLZ freizu-

geben.  

 

C.14. Leistungs- und Erfüllungsort 

 

C.14.01 

Leistungs- und Erfüllungsort für die von EICH-

HOLZ zu erbringenden Leistungen ist immer 

der Betrieb von EICHHOLZ.  

C.14.02 

Erfüllungsort für Lieferungen ist der Betrieb o-

der das Lager von EICHHOLZ insbesondere 

auch dann, wenn EICHHOLZ den Transport 

selbst übernimmt.  

 

C.15. Überschriften und Definitionen 

 

C.15.01 

Sämtliche Überschriften in den EICHHOLZ - 

Geschäftsbedingungen dienen lediglich der 

leichteren Lesbarkeit und haben keinen Ein-

fluss auf die Bedeutung und Auslegung der 

einzelnen Regelungen.  

 

C.15.02 

Als schriftliche Willens- und Wissenserklärun-

gen im Sinne der EICHHOLZ - Geschäftsbe-

dingungen sind auch solche Erklärungen anzu-

sehen, die in Textform (also etwa per Telefax 

oder E-Mail) übermittelt werden.  

 

C.15.03 

Liefertermine bezeichnen einen Zeitpunkt, sei 

es einen bestimmten Tag oder eine Kalender-

woche o.ä., an dem die Lieferung zu erfolgen 

hat.  

 

Lieferfristen bezeichnen den Zeitraum binnen 

dessen eine Lieferung zu erfolgen hat.  

 

Lieferzeit ist der Oberbegriff für Liefertermine 

und Lieferfristen 

 

C.16. Gerichtsstand und materielles 

Recht 

 

C.16.01 

Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammen-

hang mit dem Vertragsverhältnis zwischen 

dem Kunden und EICHHOLZ ist Gerichtsstand 

Schapen. 

 

EICHHOLZ ist in vorstehendem Fall berech-

tigt, den Vertragspartner, auch an dessen je-

weiligen Sitz zu verklagen. 
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C.16.02 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss internationalen Ein-

heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts 

(CISG). 

 

Voraussetzungen und Wirkungen des Eigen-

tumsvorbehalts gem. Abschnitt C.13. unterlie-

gen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sa-

che, soweit danach die getroffene Rechtswahl 

zugunsten des deutschen Rechts unzulässig o-

der unwirksam ist. 

 

C.17. Schlussbestimmung 

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbe-

dingungen oder eine später in sie aufgenom-

mene Bestimmung ganz oder teilweise unwirk-

sam, nichtig oder nicht durchführbar sein oder 

werden oder sollte sich eine Lücke in diesen 

Geschäftsbedingungen herausstellen, wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht berührt. § 306 Abs. 2 und 3 BGB 

bleiben davon unberührt. 

 

 


